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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral
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Tribunal federal

4A_616/2018

Urteil vom 4. Januar 2019

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung

Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,

Gerichtsschreiber Kölz.

Verfahrensbeteiligte

A.________,

vertreten durch Rechtsanwalt Martin Wetli,

Beschwerdeführer,

gegen

B.________,

vertreten durch Rechtsanwältin Petra Stadelmann,

Beschwerdegegnerin.

Gegenstand

Klagebewilligung, Berufung,

Beschwerde gegen die Verfügung des Kantonsgerichts Schwyz, Kantonsgerichtspräsident,

vom 10. Oktober 2018 (ZK1 2018 34).

In Erwägung,

dass der Einzelrichter am Bezirksgericht Einsiedeln mit Verfügung vom 20. Juli 2018 den
Einwand des Beklagten A.________ (Beschwerdeführer) verwarf, es liege keine gültige
Klagebewilligung vor, und auf die Klage von B.________ (Beschwerdegegnerin) eintrat;

dass A.________ diese Verfügung mit Berufung beim Kantonsgericht Schwyz anfocht;



dass das Kantonsgericht mit Verfügung vom 10. Oktober 2018 auf die Berufung mit der
Begründung nicht eintrat, sie sei verspätet;

dass A.________ mit Eingabe vom 17. November 2018 erklärt hat, die Verfügung des
Bezirksgerichts vom 20. Juli 2018 sowie jene des Kantonsgerichts vom 10. Oktober 2018
mit Beschwerde anzufechten;

dass dem Bundesgericht am 21. November 2018 eine berichtigte Fassung der Beschwerde
überbracht wurde;

dass keine Vernehmlassungen eingeholt wurden;

dass dem Bundesgericht in der Folge drei weitere, vom 27. November, 7. Dezember und 30.
Dezember 2018 datierte und als "Kurznachricht" bezeichnete Eingaben von A.________
zugingen;

dass auf die Beschwerde nach Art. 75 Abs. 1 BGG von vornherein insoweit nicht
eingetreten werden kann, als sie sich direkt gegen die erstinstanzliche Verfügung des
Bezirksgerichts richtet;

dass Beschwerden an das Bundesgericht hinreichend zu begründen sind, ansonsten darauf
nicht eingetreten werden kann ( BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 134 II 244 E. 2.1);

dass dafür in der Beschwerdeschrift unter Bezugnahme auf die Erwägungen des
angefochtenen Entscheids dargelegt werden muss, inwiefern dieser Recht verletzt ( Art. 42
Abs. 1 und 2 BGG ; BGE 140 III 115 E. 2 S. 116, 86 E. 2 S. 89), wobei eine Verletzung von
Grundrechten vom Bundesgericht nicht von Amtes wegen geprüft wird, sondern nur
insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (
Art. 106 Abs. 2 BGG );

dass das Bundesgericht seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde legt, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ), und es die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz
nur berichtigen oder ergänzen kann, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG );

dass der Beschwerdeführer auf den angefochtenen Entscheid des Kantonsgerichts nicht
nachvollziehbar eingeht, sondern dem Bundesgericht stattdessen frei seine eigene Sicht der
Dinge schildert, dabei den Sachverhalt nach Belieben ergänzt und sich auf verschiedene
Gesetzes-, Verfassungs- und Konventionsbestimmungen beruft, ohne auszuführen,
inwiefern das Kantonsgericht diese durch das Nichteintreten auf die Berufung wegen
Verspätung verletzt haben soll;

dass der Beschwerdeführer insbesondere geltend macht, die Klagebewilligung vom 16.
November 2016 sei nichtig, jedoch nicht aufzeigt, inwiefern diese angebliche Nichtigkeit zu
einem abweichenden Entscheid der Vorinstanz über seine Berufung hätte führen müssen;

dass die Begründung damit den erwähnten Anforderungen offensichtlich nicht genügt;

dass auf die Beschwerde im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. a und b BGG
nicht einzutreten ist;

dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Gerichtskosten gemäss Art. 66 Abs. 1 BGG
dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind;

erkennt die Präsidentin:



1.

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.

Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Schwyz,
Kantonsgerichtspräsident, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 4. Januar 2019

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung

des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Kölz
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